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Vertragsklausel über das Risiko und die Schadensersatzverpflichtung bei der Herstellung von Diatretgläsern 
im römischen Recht 

Von Konstantin Lantzsch, Wertheim 
(Mhteilung aus dem Verein der Glasindustrie e.V., München, Außenstelle Wertheim) 

(Eingegangen am 28. März 1978) 

Contract-clause about the risk and the liability for damages at the manufacture of diatreta glasses in the Roman law 

Stipulation sur le risque et Tobligation indemnitaire au cours de la fabrication des verres diatretes dans le droit romain 

Anläßhch der Herbstsitzung des Fachausschusses V der DGG 
hieh Herr J . Welzel, Hadamar, am 15. Oktober 1977 in Trier einen 
Vortrag über die Schleiftechnik der Diatretgläser. In seinen Ausfüh­
rungen berichtete er unter anderem, wie nach seiner Ansicht die 
Römer das technologische Problem gelöst haben, ein so hochwerti­
ges und schwieriges Kunstwerk herzustellen, das schon durch den 
kleinsten Glasbearbeitungsfehler zerstört werden kann. 

Der damahge Vortrag, der in der vorhegenden Ausgabe der 
Glastechnischen Berichte veröfFenthcht ist [1], regte den Autor an, 
für den juristisch und historisch interessierten Leser dieser Zehschrift 
einen kurzen Bericht zu geben, wie im römischen Recht die Herstel­
lung von Diatretgläsern gesehen wurde. Ausgangspunkt ist hierbei 
ein Aufsatz von Berneker 12], in dem dieser ausführUch zu diesem 
Thema SteUung nimmt. 

Der Leser erfahrt mh Erstaunen, daß der römische Jurist Domi-
tius Ulpianus (170 bis 228 n.Chr.) in seinem Kommentarwerk, 
D.9.2.27.29 (Ulp.18 ad ed.) die Rechtslage bei der Herstellung eines 
Diatretglases ausdrückhch erwähnt. Aus Gründen der Vereinfa­
chung bezieht sich der Autor nicht auf den lateinischen, sondern auf 
den von Berneker [2] vorgegebenen deutschen Text. Die der besseren 
Übersichthchkeh dienenden Textuntergliederungen wurden vom 
Autor vorgenommen. 

1) „Wenn du einem Kunsthandwerker einen Becher gegeben hast, 
um ein Diatretglas daraus zu machen und wenn er ihn dann aus 
Unachtsamkeh zerbricht, so wird er für den Schaden haftbar 
sein. 

2) Wenn er ihn aber nicht aus Ungeschickhchkeh zerbricht, sondern 
weU der Becher fehlerhafte Sprünge hatte, so kann er entschuldigt 
sein. 
3) Daher pflegen Kunsthandwerker, wenn ihnen derartige Stoffe 
übergeben worden sind, sich meistens auszubedingen, daß sie das 
Werk nicht auf ihre Gefahr her stehen. 
4) Dieser Umstand schheßt eine Klage aus dem Werkvertrag und 
dem Aquihschen Gesetz aus." 

Aus Absatz 1 dieser LheratursteUe ist zu entnehmen, daß 
zunächst grundsätzhch der Kunsthandwerker (Diatretarius) scha­
densersatzpflichtig ist, wenn er den Becher aus Unachtsamkeh zer­
bricht. Hierbei schheßt die Unachtsamkeh auch mangelnde Sach­
kenntnisse und Kunstfertigkeh ein. Dieses Risiko kann jedoch nach 
Absatz 2 ausgeschlossen werden, wenn eine Unachtsamkeh nicht 
vorUegt und es ledighch auf Fehler des vom Auftraggeber übergebe-
nen Materials zurückzuführen ist, daß der Becher beschädigt wurde 
oder zerbrochen ist. Wie das Wort „kann" beweist, erfolgt diese Risi­
kozuteilung nicht unbedingt, denn der Diatretarius hat das Material 
auch bei Stehung durch den Kunden sachgerecht zu prüfen. Wenn er 
dieser Prüfungspflicht schuldhaft nicht nachkommt, so entföUt der 
Rechtsgrund der Risikozuteilung. 

Diese eindeutige Schadensersatzregel (Absatz 1) und zumindest 
mh Risiken verbundene Gefahrtragungsregel (Absatz 2) trafen den 

Kunsthandwerker, der eine mh größtem Risiko verbundene Wertar-
beh leisten mußte, hart. Aus diesem Grunde haben sich die Kunst­
handwerker, wie aus Absatz 3 ersichthch, ausbedungen, daß das 
Werk nicht auf ihre Gefahr hergestelh wird. Die Rechtsfolge aus 
dieser Gefahrtragungsklausel ist, daß gemäß Absatz 4 eine Klage 
aus dem Werkvertrag und dem Aquihschen Gesetz (auf das hier 
nicht näher eingegangen werden soll) ausgeschlossen ist. Daß die 
Kunsthandwerker solche für den BesteUer nachteihgen und für sich 
selbst so günstigen Rechtsfolgen aushandeln konnten, beweist, welch 
hohes Ansehen die Diatretarii besaßen und welche Monopolstehung 
sie innehatten. Ferner zeigt es, daß sie auch verstanden, ihre günstige 
Marktshuation gebührend zu nutzen. Zugleich haben sicher auch 
soziale Gesichtspunkte zu dieser Regelung geführt 13]. 

Wie Berneker [2] weiter ausführt, waren solche vertraghchen 
Haftungsausschlüsse für Kunsthandwerker nicht in jedem Falle 
durchzusetzen. So waren zwar z. B. bei einem Werkvertrag mit 
Gemmenschneidern die unter Absatz 1 und 2 genannten Regelungen 
inhalthch ebenfahs vorhanden, aber die Vertragsklausel ist besonders 
im Hinbhck auf Absatz 3 ganz anders abgefaßt. So verpflichtet sich 
der Gemmenschneider für den Fah zum Schadensersatz, daß der 
Stein infolge eines Materialfehlers zerstört oder beschädigt wurde. 
Diese Handwerker waren nicht so gesucht und mußten deshalb ahes 
tun, um eine Verbesserung der Auftragslage zu erreichen, denn hier 
herrschte offenbar eine für den Besteller günstigere Marktlage. Auf 
der anderen Seite konnte ein Gemmenschneider leichter das Risiko 
übernehmen, da der möghche Schaden nie so hoch wie bei dem Dia­
tretarius sein konnte. 

Aus diesem historischen Überbhck, der bewußt nicht vohständig 
sein kann und wih, ist zu ersehen, welch großes Ansehen der Diatre­
tarius besaß und welch hohe Entwicklungsstufe damals nicht nur die 
Glasschleifkunst, sondern auch das römische Recht hatte. Denn in­
halthch stimmen die in diesem Bericht genannten rechthchen Rege­
lungen mit dem heutigen Recht überein, das ebenfalls einen Werkver­
trag und einen vertraghchen Haftungsausschluß vorsieht. 
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